
75 Arbeitseinkommen

900 und 3000 M zu zahlen, Eigenlei
stungen in Form von manuellen Ar
beiten zu erbringen und die sich aus 
dem Statut, dem Nutzungsvertrag 
und der Hausordnung ergebenden 
Pflichten zu erfüllen. Enegatten neh
men die Rechte und Pflichten ihrer 
Mitgliedschaft in der AWG gemein
sam wahr. Die AWG nimmt unter 
Beachtung der Zuzugsbedingungen 
nur soviel neue Mitglieder auf, wie 
sie nach dem Bauplan innerhalb der 
nächsten 3 Jahre Wohnungen baut. 
Für alle Genossenschaftswohnungen 

ilt in Abhängigkeit von der Haus
altsgröße ein einheitlicher Vertei

lerschlüssel, der den Normen der 
staatlichen Wohnraumlenkung ent
spricht. Für die Fälle des Ausschei
dens aus der AWG und eine mögli
che Erbfolge gelten statutarische Re
gelungen, die die vermögensrechtli
chen Interessen des ehemaligen Mit
gliedes bzw. seiner Erben sichern. 
Organe der AWG sind die Mitglie
derversammlung, der Vorstand und 
die Revisionskommission. Bei den 
Räten der Kreise und Städte beste
hen AWG-Beiräte, die die planmä
ßige Zusammenarbeit und den Er
fahrungsaustausch fördern sowie 
auf die Planung des komplexen 
Wohnungsbaus Einfluß nehmen. —*• 
Wohnungsbauprogramm

Arbeitsdisziplin: - verbindliche 
Ordnung im Arbeitsprozeß, die von 
allen an der Produktion Beteiligten 
einzuhalten ist. Ihre Grundzüge ste
hen in enger Beziehung zur —► Ar
beitsmoral. Die A. ist objektive Not
wendigkeit und Bedingung für die 
Durchführung der Arbeitsprozesse. 
Sie wird vom Charakter und Inhalt 
der Arbeit geprägt. Mit zunehmen
der Arbeitsteilung und Kooperation 
wächst die Bedeutung der A. In allen 
auf Ausbeutung beruhenden Gesell
schaftsformationen ist die A. das Er
gebnis ökonomischen und außer
ökonomischen Zwanges. Die sozia
listische A. ist eine bewußte Diszi
plin, der die zunehmende Kenntnis

der Anforderungen des betriebli
chen, kombinatlichen und volkswirt
schaftlichen Reproduktionsprozes
ses zugrunde liegt. Sie beruht auf 
dem gesellschaftlichen Eigentum an 
den Produktionsmitteln, der grund
sätzlichen Übereinstimmung der ge
sellschaftlichen Erfordernisse mit 
den Interessen des einzelnen und der 
Kollektive sowie auf der kamerad
schaftlichen Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Hilfe der Werktäti
gen. Die A. äußert sich vor allem im 
verantwortungsbewußten schöpferi
schen Handeln der Werktätigen bei 
der Verwirklichung der Planaufga
ben. Die A. erfordert, die Arbeitsauf
gaben gewissenhaft, ordnungs- und 
fristgemäß auszuführen, das soziali
stische Eigentum effektiv einzuset
zen, zu mehren und es vor Beschädi
gung und Verlust zu schützen, die 
Arbeitszeit voll zu nutzen, Geld und 
Material effektiv zu verwenden, 
Qualitätsarbeit zu leisten, die Ar
beitsordnung des Betriebes und die 
Bestimmungen über den Gesund- 
heits-, Arbeits- und Brandschutz 
einzuhalten sowie die Weisungen 
der Leiter zu befolgen. Die Erzie
hung zur A. erfolgt vor allem durch 
Überzeugung, erforderlichenfalls 
auch durch Disziplinarmaßnahmen 
entsprechend dem Arbeitsgesetz
buch.

Arbeitseinkommen: Einkommen 
der Werktätigen als Ergebnis ihrer 
unmittelbaren Teilnahme am gesell
schaftlichen Arbeitsprozeß im Un
terschied zu Einkommen, die auf der 
Ausbeutung fremder Arbeit beru
hen, z. B. Einkommen der Kapitali
sten und Grundeigentümer (Profit, 
Zins, Grundrente); Anteil an dem 
Teil des Nationaleinkommens, der 
für die individuelle Konsumtion der 
Werktätigen zur Verfügung steht. 
Der wichtigste Bestandteil des Ar
beitseinkommens ist der —*■ Arbeits
lohn. Zum A. zählen außerdem ma
terielle Zuwendungen wie Prämien 
aus dem Betriebsprämienfonds, Ver-


